
mM \Woher kommt das Verbot des

Schwangerschaftsabbruchs, warum

wurdees eingefÄhrt?

1871 war ein bedeutendes Jahr: Im

Januar die GrÄndung des Deutschen

Reiches durch Kaiser Wilhelm I., kurz

darauf im Mai die EinfÄhrung des

Verbots des Schwangerschaftsab-

bruchs mit bis zu fÄnf Jahren GefÅng-

nis, $218ff.' Die Gleichzeitigkeit war

kein Zufall, sondern Ausdruck einer

klaren bevÇlkerungspolitischen Stra-

tegie. Der Kaiser wollte die Verluste

der vorigen drei Einigungskriege aus-

gleichen, indem Frauen gezwungen

wurden, auch ungewollte Schwan-

gerschaften auszutragen? Damit

folgte der deutsche Kaiser dem Bei-

spiel seiner Çsterreichischen Amts-

kollegin, Kaiserin Maria Theresia.

Diese hatte aus denselben GrÄnden

bereits 1768 das Verbot der Abtrei-

bung in Ésterreich eingefÄhrt, sogar

unter Androhung der Todesstrafe.?*

In beiden FÅllen ging es nicht um

die Gesundheit und das Leben von

Frauen oder deren Kindern. Vielmehr

wollten die Machthaber immer (und

bis heute) die BevÇlkerung zwingen,

mÇglichst viele Kinder zu bekommen.

Wo stehen wir heute?

Das Verbot des Schwangerschaftsab-

bruchs und vor allem die Motive da-

hinter waren ohne Frage verwerflich,

selbst wenn man die Situation der

Monarchie zu jener Zeit berÄcksich-

tigt. Und aus gutem Grund haben wir

die meisten anderen Gesetze aus der

Zeit der Monarchie schon lange been-

det. Aber warum gibt es in Deutsch-

land wie auch in Ésterreich immer
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noch eine Strafandrohung von einem

Jahr GefÅngnis, wenn eine Frau ihre

ungewollte Schwangerschaft been-

det? Warum wird ein Gesetz aus

dem vorvorletzten Jahrhundert

beibehalten, obwohl sich kein

Richter mehrtraut es anzuwen-

den und es somit lÅngst totes

Recht ist?

Dies ist kein moralischer oder ge-

sundheitspolitischer Diskurs, es ist

reine Machtpolitik: In welchem Aus-

maÑ kÇnnen EntscheidungstrÅger

der BevÇlkerung ihren Willen aufzu-

zwingen? Oder vice versa: Inwieweit

gelingt es der BevÇlkerung in einer

Demokratie, ihre Anliegen im Parla-

ment umzusetzen?

Da unsere Parlamente offensichtlich

nicht willens sind, die jahrhunder-

tealte Bevormundung von Frauen

mit ungewollter Schwangerschaft

zu beenden und ihnen eine tatsÅch-

liche Selbstbestimmung Äber ihren

intimsten Lebensbereich zuzugeste-

hen, mÄssen wir selbst tÅtig werden.

In Ésterreich gibt es dafÄr die MÇg-

lichkeit des Volksbegehrens: Wenn

100.000 Menschen ein Anliegen un-

terschreiben, dann muss es im Parla-

ment behandelt werden.

Seit Anfang 2026 gibt es zwei Volks-

begehren gegen die Bevormundung

von Frauen mit ungewollter Schwan-

gerschaft. Konkret geht es einmal

um die ersatzlose Streichung des

Schwangerschaftsabbruchs aus dem

Strafgesetz sowie in einer weiteren

Initiative um die rezeptfreie Abgabe

der Abtreibungspille. Denn wenn wir

als Gesellschaft Frauen tatsÅchlich

ernst nehmen und ihnen eine echte

Selbstbestimmung zugestehen wol-

len, mÄssen wir die Bevormundung

endlich beenden.

Mehr zu den Volksbegehren gibt es

unter diesem Link:

www.bevormundung-is.org x
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